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Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu unserer 

25.  ordentlichen hAuptverSAmmlung

Am mittwoch, 30. April 2014, 11.00 uhr,

 

im Foyer des verwaltungsgebäudes
der dürr Aktiengesellschaft,

carl-Benz-Straße 34,
74321 Bietigheim-Bissingen

(einlass ist ab 10.00 uhr).

 

Dürr Aktiengesellschaft
mit Sitz in Stuttgart

carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen
– wertpapierkennnummer 556 520 –

– iSin de 0005565204 –
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tagesordnung
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lage-

berichts der Dürr Aktiengesellschaft, des vom Aufsichtsrat 
gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäfts-
jahr 2013, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung 
des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des Vor-
stands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4 und Absatz 5, 
315 Absatz 4 Handelsgesetzbuch für das Geschäftsjahr 2013

die vorgenannten unterlagen können in den geschäftsräumen der 
dürr Aktiengesellschaft, carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-
Bissingen, eingesehen und im internet unter www.durr.de – inves-
tor relations – hauptversammlung eingesehen und heruntergela-
den werden. Auf verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und 
kostenlos eine Abschrift der unterlagen. der Aufsichtsrat hat den 
Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. der Jahres-
abschluss ist damit festgestellt. eine Beschlussfassung der haupt-
versammlung zu diesem tagesordnungspunkt entfällt damit. 

2.  Verwendung des Bilanzgewinns

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 
der dürr Aktiengesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn des ge-
schäftsjahres 2013 in höhe von 267.784.776,36 euro wie folgt zu 
verwenden:

 – Ausschüttung einer dividende  
  von 1,45 euro je Stückaktie  
  (iSin de0005565204) auf
  34.601.040 Stückaktien      50.171.508,00 euro       
                        
 – vortrag auf neue rechnung   217.613.268,36 euro

3.   Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2013

Aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den im geschäftsjahr 2013 
amtierenden mitgliedern des vorstands für das geschäftsjahr 2013 
entlastung zu erteilen.



3

4.   Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2013

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im geschäftsjahr 
2013 amtierenden mitgliedern des Aufsichtsrats für das geschäfts-
jahr 2013 entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2014

der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die empfehlung des prü-
fungsausschusses – vor, die ernst & Young gmbh wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und zum Kon-
zernabschlussprüfer für das geschäftsjahr 2014 zu wählen. dieser 
nimmt auch die prüferische durchsicht unterjähriger Finanzbe-
richte vor, sofern eine solche erfolgt.

6.  Wahlen zum Aufsichtsrat

der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 
Aktiengesetz und §§ 1, 6, 7 Absatz 1 Satz 1 nr. 1 mitbestimmungs-
gesetz sowie § 9 Absatz 1 der Satzung aus zwölf mitgliedern, von 
denen sechs von den Arbeitnehmern und sechs von den Aktionären 
gewählt werden, zusammen.

herr prof. dr. norbert loos hat sein Aufsichtsratsmandat mit 
Schreiben vom 27. Februar 2014 aus Altersgründen mit wirkung 
zum Ablauf der ordentlichen hauptversammlung 2014 nieder- 
gelegt. in der hauptversammlung soll deshalb ein nachfolger für 
herrn prof. dr. norbert loos gewählt werden.

die Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre werden von der haupt-
versammlung gewählt. die hauptversammlung ist an wahlvor-
schläge nicht gebunden.

der Aufsichtsrat schlägt auf empfehlung seines nominierungs-
ausschusses der hauptversammlung vor, herrn prof. dr.-ing. 
holger hanselka, präsident des Karlsruher instituts für techno-
logie (Kit), wohnhaft in darmstadt, mit wirkung zum Ablauf der 
ordentlichen hauptversammlung 2014 als nachfolger für herrn 
prof. dr. norbert loos als Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre in 
den Aufsichtsrat zu wählen.



die wahl erfolgt gemäß § 10 Absatz 3 der Satzung für den rest 
der Amtszeit des ausscheidenden herrn prof. dr. norbert loos, 
also bis zum ende der ordentlichen hauptversammlung im Jahr 
2016.

herr prof. dr.-ing. hanselka ist mitglied im Aufsichtsrat der har-
monic drive Ag, limburg a.d. lahn (gesetzlich zu bildender Auf-
sichtsrat) und im gesellschafterausschuss der mAFA-Beteiligungs-
verwaltungsgesellschaft mbh, Aalen (vergleichbares inländisches 
Kontrollgremium eines wirtschaftsunternehmens). er steht im 
Zeitpunkt der hauptversammlung weder in persönlichen oder ge-
schäftlichen Beziehungen zur gesellschaft noch in persönlichen 
oder geschäftlichen Beziehungen zu deren organen oder einem 
wesentlich an der gesellschaft beteiligten Aktionär.

ein lebenslauf des zur wahl vorgeschlagenen Kandidaten kann 
auf der internetseite der gesellschaft www.durr.de – investor re-
lations – hauptversammlung eingesehen und heruntergeladen 
werden.

7.  Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Er-
mächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinn-
schuldverschreibungen oder von Kombinationen dieser In-
strumente sowie die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur 
Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld-
verschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschrei-
bungen oder von Kombinationen dieser Instrumente und zum 
Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wan-
delschuldverschreibungen, Genussrechte oder Gewinnschuld-
verschreibungen oder eine Kombination dieser Instrumente, 
die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals und die 
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie eine entspre-
chende Satzungsänderung

die hauptversammlung vom 30. April 2010 hatte den vorstand un-
ter punkt 7 der damaligen tagesordnung ermächtigt, bis zum 29. 
April 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf den inhaber lau-
tende wandelschuldverschreibungen, optionsschuldverschrei-
bungen, genussrechte, gewinnschuldverschreibungen oder Kom-
binationen dieser instrumente zu begeben und den inhabern bzw. 
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gläubigern von wandel- oder optionsschuldverschreibungen 
wandlungs- oder optionsrechte auf neue, auf den inhaber lauten-
de Stückaktien in der Form von Stammaktien der dürr Aktienge-
sellschaft zu gewähren („ermächtigung 2010“). Zu diesem Zweck 
wurde das grundkapital in § 4 Absatz 4 der Satzung bedingt er-
höht („Bedingtes Kapital“). die ermächtigung 2010 wurde bislang 
noch nicht ausgenutzt.

Zur Anpassung an geänderte usancen des Kapitalmarkts soll die 
von der hauptversammlung am 30. April 2010 (punkt 7 der da-
maligen tagesordnung) beschlossene ermächtigung 2010 aufge-
hoben und eine entsprechende neue ermächtigung beschlossen 
werden. da auf grundlage der ermächtigung 2010 keine wandel- 
oder optionsschuldverschreibungen, genussrechte, gewinnschuld-
verschreibungen oder Kombination dieser instrumente begeben 
wurden, wird das Bedingte Kapital nicht mehr benötigt und durch 
ein neues Bedingtes Kapital ersetzt.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen:

a) Aufhebung der Ermächtigung 2010 und Schaffung einer neuen 
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuld-
verschreibungen oder von Kombinationen dieser Instrumente 
und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte oder Gewinn-
schuldverschreibungen oder eine Kombination dieser Instru-
mente

der von der hauptversammlung am 30. April 2010 zu tagesord-
nungspunkt 7 gefasste Beschluss über die ermächtigung zur 
Ausgabe von wandel- oder optionsschuldverschreibungen, ge-
nussrechten oder gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-
nationen dieser instrumente) wird aufgehoben.

der vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats bis zum 29. April 2019 einmalig oder mehrmals auf den in-
haber oder namen lautende wandelschuldverschreibungen, 
optionsschuldverschreibungen, genussrechte, gewinnschuld-
verschreibungen oder Kombinationen dieser instrumente (zu-
sammen „Schuldverschreibungen“) mit oder ohne laufzeitbe-
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grenzung im gesamtnennbetrag bis zu 1.600.000.000,00 euro 
zu begeben und den inhabern bzw. gläubigern von optionsan-
leihen oder optionsgenussscheinen oder optionsgewinnschuld-
verschreibungen (zusammen „optionsschuldverschreibungen“) 
optionsrechte oder den inhabern oder gläubigern von wandel-
anleihen oder wandelgenussscheinen oder wandelgewinn-
schuldverschreibungen (zusammen „wandelschuldverschrei-
bungen“) wandlungsrechte oder -pflichten für auf den inhaber 
lautende Stückaktien der dürr Aktiengesellschaft („Stückak-
tien“) mit einem anteiligen Betrag des grundkapitals von ins-
gesamt bis zu 44.289.331,20 euro zu gewähren oder aufzuer-
legen. die Ausgabe kann auch gegen Sacheinlagen erfolgen.

die Schuldverschreibungen können in euro oder – im entspre-
chenden gegenwert – in einer anderen gesetzlichen währung, 
beispielsweise der eines oecd-landes, begeben werden. Sie 
können – soweit die mittelaufnahme Konzernfinanzierungsinte-
ressen dient – auch durch unmittelbare oder mittelbare Kon-
zerngesellschaften ausgegeben werden. in einem solchen Fall 
wird der vorstand ermächtigt, mit der Zustimmung des Auf-
sichtsrats für die dürr Aktiengesellschaft die garantie für die 
Schuldverschreibungen zu übernehmen sowie – sofern die 
Schuldverschreibungen wandlungsrechte oder -pflichten oder 
optionsrechte auf Stückaktien einräumen bzw. auferlegen –  
den inhabern solche wandlungs- oder optionsrechte zu gewäh-
ren bzw. wandlungspflichten aufzuerlegen.

die einzelnen emissionen sollen jeweils in untereinander gleich-
berechtigte teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. im 
Fall der Ausgabe von wandelschuldverschreibungen erhalten 
bei auf den inhaber lautenden wandelschuldverschreibungen 
die inhaber, ansonsten die gläubiger der teilschuldverschrei-
bungen das recht, ihre teilschuldverschreibungen nach nähe-
rer maßgabe der wandelanleihebedingungen in Stückaktien zu 
wandeln. das wandlungsverhältnis ergibt sich aus der division 
des nennbetrags oder des unter dem nennbetrag liegenden 
Ausgabebetrags einer teilschuldverschreibung durch den fest-
gesetzten wandlungspreis für eine Stückaktie. das wandlungs-
verhältnis kann auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden; 
ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt wer-
den. im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusam-
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mengelegt und/oder in geld ausgeglichen werden. der anteilige 
Betrag am grundkapital der bei wandlung auszugebenden 
Stückaktien darf den nennbetrag der wandelschuldverschrei-
bungen nicht übersteigen. 

im Fall der Ausgabe von optionsschuldverschreibungen werden 
jeder teilschuldverschreibung ein oder mehrere optionsscheine 
beigefügt, die den inhaber oder gläubiger berechtigen, nach nä-
herer maßgabe der optionsbedingungen Stückaktien zu bezie-
hen („optionsrecht“). die optionsbedingungen können vorsehen, 
dass der optionspreis auch durch Übertragung von teilschuld-
verschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung er-
füllt werden kann. der anteilige Betrag des grundkapitals, der 
auf die je teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien ent-
fällt, darf in diesem Fall den nennbetrag der teilschuldverschrei-
bung nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile von Aktien erge-
ben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach maß-
gabe der options- oder Anleihebedingungen, gegebenenfalls 
gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden 
können.

die Anleihebedingungen können das recht der gesellschaft 
vorsehen, im Fall der wandlung oder optionsausübung nicht 
neue Stückaktien zu gewähren, sondern einen geldbetrag zu 
zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien 
dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der 
Stückaktien der gesellschaft im elektronischen handel an der 
Frankfurter wertpapierbörse während einer in den Anleihebe-
dingungen festzulegenden Frist entspricht. die Anleihebedin-
gungen können auch vorsehen, dass die Schuldverschreibung, 
die mit optionsrechten oder wandlungsrechten oder -pflichten 
verbunden ist, nach wahl der gesellschaft statt in neue Aktien 
aus Bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der gesell-
schaft gewandelt oder das optionsrecht durch lieferung sol-
cher Aktien erfüllt werden kann.

die Anleihebedingungen können auch eine wandlungspflicht 
zum ende der laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder 
das recht der gesellschaft vorsehen, bei endfälligkeit der 
Schuldverschreibung, die mit optionsrecht oder wandlungs-
rechten oder -pflichten verbunden ist (dies umfasst auch eine 
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Fälligkeit wegen Kündigung), den inhabern oder gläubigern 
ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen geldbe-
trags Stückaktien der gesellschaft zu gewähren („Andienungs-
recht“).

der jeweils festzusetzende wandlungs- oder optionspreis für 
eine Stückaktie beträgt mindestens („mindestpreis“) 100 % des 
volumengewichteten durchschnittskurses („vwAp“) aller um-
sätze der Aktie der dürr Aktiengesellschaft im elektronischen 
handel an der Frankfurter wertpapierbörse, die am tage der 
platzierung bis zur preisfestsetzung festgestellt werden, oder 
– für den Fall der einräumung eines Bezugsrechts – mindes-
tens 100 % des vwAp aller umsätze der Aktie der dürr Aktien-
gesellschaft im elektronischen handel an der Frankfurter wert-
papierbörse, die an dem vierten tag vor Ablauf der Bezugsperi-
ode festgestellt werden, in der die Bezugsrechte auf die wan-
del- oder optionsschuldverschreibungen an der Frankfurter 
wertpapierbörse gehandelt werden. § 9 Absatz 1 Aktiengesetz 
bleibt unberührt. in den Fällen, in denen die Anleihebedin-
gungen eine wandlungspflicht oder ein Andienungsrecht vorse-
hen, kann der options- oder wandlungspreis nach näherer 
maßgabe der Anleihebedingungen mindestens entweder den 
oben genannten mindestpreis betragen oder dem vwAp der 
Stückaktie im elektronischen handel an der Frankfurter wert-
papierbörse während der zehn Börsentage vor dem tag der 
endfälligkeit oder dem anderen festgelegten Zeitpunkt entspre-
chen, auch wenn dieser durchschnittskurs unterhalb des oben 
genannten mindestpreises liegt. der anteilige Betrag des grund-
kapitals der bei wandlung oder optionsausübung auszuge-
benden Stückaktien der gesellschaft darf den nennbetrag der 
wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen. § 9 Absatz 1 
Aktiengesetz in verbindung mit § 199 Absatz 2 Aktiengesetz ist 
zu beachten.

Bei options- oder wandelschuldverschreibungen kann der op-
tions- oder wandlungspreis unbeschadet des § 9 Absatz 1 Akti-
engesetz aufgrund einer verwässerungsschutzklausel nach nä-
herer Bestimmung der Bedingungen dann ermäßigt werden, 
wenn die gesellschaft während der options- oder wandlungs-
frist durch (i) eine Kapitalerhöhung aus gesellschaftsmitteln 
das grundkapital erhöht oder (ii) unter einräumung eines aus-
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schließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre das grundkapital 
erhöht oder eigene Aktien veräußert oder (iii) unter einräumung 
eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre weitere 
Schuldverschreibungen mit optionsrecht oder wandlungsrecht 
oder -pflicht begibt, gewährt oder garantiert und in den Fällen 
(ii) und (iii) den inhabern schon bestehender optionsrechte oder 
wandlungsrechte oder -pflichten hierfür kein Bezugsrecht ein-
geräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des options- oder 
wandlungsrechts oder nach erfüllung der wandlungspflicht zu-
stehen würde. die ermäßigung des options- oder wandlungs-
preises kann auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des op-
tions- oder wandlungsrechts oder bei der erfüllung einer 
wandlungspflicht bewirkt werden. die Bedingungen der Schuld-
verschreibung, die mit optionsrechten oder wandlungsrechten 
oder -pflichten verbunden sind, können darüber hinaus für den 
Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher 
maßnahmen oder ereignisse, die mit einer wirtschaftlichen ver-
wässerung des wertes der optionsrechte oder wandlungs-
rechte oder -pflichten verbunden sind (z. B. Kontrollerlangung 
durch dritte), eine Anpassung der options- oder wandlungs-
rechte oder wandlungspflichten vorsehen. § 9 Absatz 1 Aktien-
gesetz und § 199 Aktiengesetz bleiben unberührt. Soweit den 
Aktionären nicht der unmittelbare Bezug der Schuldverschrei-
bungen ermöglicht wird, wird den Aktionären das gesetzliche 
Bezugsrecht in der weise eingeräumt, dass die Schuldverschrei-
bungen von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von 
Kreditinstituten mit der verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten. werden die Schuldver-
schreibungen von einem nachgeordneten Konzernunternehmen 
ausgegeben, hat die gesellschaft die gewährung des gesetz-
lichen Bezugsrechts für die Aktionäre der gesellschaft nach 
maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen.

der vorstand ist jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats er-
mächtigt, Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhält-
nisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuneh-
men.

Soweit wandel- oder optionsschuldverschreibungen gegen Ba-
reinlagen ausgegeben werden, ist der vorstand ferner ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
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Aktionäre auszuschließen, sofern der Ausgabepreis den nach 
anerkannten finanzmathematischen methoden ermittelten the-
oretischen marktwert der wandel- oder optionsschuldver- 
schreibungen nicht wesentlich unterschreitet. diese ermächti-
gung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch in sinngemäßer 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz nur inso-
weit, als die zur Bedienung der wandlungs- oder optionsrechte 
ausgegebenen bzw. auszugebenden Stückaktien insgesamt 
10 % des grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 
Zeitpunkt des wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-grenze 
werden eigene Aktien angerechnet, die während der laufzeit 
dieser ermächtigung bis zur nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktien-
gesetz bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen 
mit optionsrecht und/oder wandlungsrecht oder -pflicht unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Ak-
tiengesetz veräußert werden. Ferner sind auf die vorgenannte 
10 %-grenze diejenigen Aktien anzurechnen, die während der 
laufzeit dieser ermächtigung bis zur nach § 186 Absatz 3 Satz 4 
Aktiengesetz bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschrei-
bungen mit optionsrecht und/oder wandlungsrecht oder -pflicht 
aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben werden.

der vorstand ist auch ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats auszuschließen, soweit es erforderlich 
ist, um den inhabern von wandlungs- oder optionsrechten auf 
Stückaktien bzw. den gläubigern von mit wandlungspflichten 
ausgestatteten wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht 
in dem umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Aus-
übung ihrer wandlungs- oder optionsrechte oder nach erfül-
lung der wandlungspflichten zustehen würde.

der vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschrei-
bungen auszuschließen, soweit diese gegen Sacheinlagen zum 
Zweck des erwerbs von unternehmen, unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an unternehmen oder zum erwerb sonsti-
ger wirtschaftsgüter ausgegeben werden und der wert der 
Sachleistung in einem angemessenen verhältnis zum wert der 
Schuldverschreibung steht. im Fall von wandel- oder options-
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schuldverschreibungen ist der nach anerkannten methoden er-
mittelte theoretische marktwert maßgeblich.

die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- 
oder Sacheinlage ausgegebenen Aktien darf 20 % des grundka-
pitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des wirk-
samwerdens noch – falls dieser wert geringer ist – im Zeitpunkt 
der Ausübung der vorliegenden ermächtigung. Auf die vorge-
nannte 20 %-grenze werden Aktien angerechnet, die unter der 
vorliegenden ermächtigung unter mit Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, 
eigene Aktien, die während der laufzeit dieser ermächtigung 
bis zur bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen 
mit optionsrecht und/oder wandlungsrecht oder -pflicht unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie dieje-
nigen Aktien, die während der laufzeit dieser ermächtigung bis 
zur bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen  
mit optionsrecht und/oder wandlungsrecht oder -pflicht aus ge-
nehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausge-
geben werden.

Soweit genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen ohne 
wandlungsrecht, optionsrecht oder wandlungspflicht ausgege-
ben werden, wird der vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszu-
schließen, wenn diese genussrechte oder gewinnschuldver-
schreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine 
mitgliedschaftsrechte in der gesellschaft begründen, keine Be-
teiligung am liquidationserlös gewähren und die höhe der ver-
zinsung nicht auf grundlage der höhe des Jahresüberschusses, 
des Bilanzgewinns oder der dividende berechnet wird. Außer-
dem müssen in diesem Fall die verzinsung und der Ausgabebe-
trag der genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen den 
zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen marktkonditionen für 
vergleichbare mittelaufnahmen entsprechen.

der vorstand wird schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der Ausgabe und Aus-
stattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, 
laufzeit und Stückelung, festzusetzen oder im einvernehmen 
mit den organen des die Schuldverschreibung begebenden Kon-
zernunternehmens festzulegen.
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b) Aufhebung des Bedingten Kapitals und Schaffung eines neuen 
Bedingten Kapitals

das bestehende Bedingte Kapital in § 4 Absatz 4 der Satzung 
wird unter Aufhebung des § 4 Absatz 4 der Satzung aufgehoben. 
das grundkapital der gesellschaft wird um bis zu 44.289.331,20 
euro durch Ausgabe von bis zu 17.300.520 neuen, auf den inha-
ber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. die bedingte Kapita-
lerhöhung dient der gewährung von Stückaktien bei Ausübung 
von wandlungs- oder optionsrechten (oder bei erfüllung ent-
sprechender wandlungspflichten) oder bei Ausübung eines wahl-
rechts der gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zah-
lung des fälligen geldbetrags Stückaktien zu gewähren, an die 
inhaber von wandel- oder optionsschuldverschreibungen, ge-
nussrechten oder gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombina-
tionen dieser instrumente, die gemäß vorstehender ermächti-
gung unter lit. a) bis zum 29. April 2019 von der gesellschaft 
begeben werden. die Ausgabe der Stückaktien erfolgt zu dem 
gemäß lit. a) jeweils festzulegenden wandlungs- oder options-
preis. die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Fall der Bege-
bung von Schuldverschreibungen, die mit optionsrechten oder 
wandlungsrechten oder -pflichten ausgestattet sind, gemäß 
dem ermächtigungsbeschluss der hauptversammlung vom 30. 
April 2014 und nur insoweit durchzuführen, wie von options- 
oder wandlungsrechten gebrauch gemacht wird oder zur wand-
lung verpflichtete inhaber/gläubiger von Schuldverschreibun- 
gen ihre verpflichtung zur wandlung erfüllen oder soweit die 
gesellschaft ein wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle 
der Zahlung des fälligen geldbetrags Stückaktien zu gewähren 
und soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene 
Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.

die Stückaktien nehmen vom Beginn des geschäftsjahres an, 
in dem sie durch Ausübung von wandlungs- oder options-
rechten entstehen, am gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, 
kann der vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die ge-
winnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend 
von § 60 Absatz 2 Aktiengesetz, auch für ein bereits abgelauf-
enes geschäftsjahr, festlegen. der vorstand wird ermächtigt, 
die weiteren einzelheiten der durchführung einer bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.
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c) Satzungsänderungen 

§ 4 Absatz 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 44.289.331,20 Eu-
ro durch Ausgabe von bis zu 17.300.520 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die be-
dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die In-
haber bzw. Gläubiger von Wandlungs- oder Optionsrechten oder  
die zur Wandlung Verpflichteten aus ausgegebenen Options- oder 
Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschrei-
bungen (oder Kombinationen dieser Instrumente), die von der Ge-
sellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der 
Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch 
Hauptversammlungsbeschluss vom 30. April 2014 bis zum 29. April 
2019 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Wandlungs- 
oder Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung ver-
pflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ausgegebener Wandelschuldver-
schreibungen mit Wandlungspflicht ihre Pflicht zur Wandlung er-
füllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder 
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der 
Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht jeweils ein Barausgleich 
gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die 
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vor-
stehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu be-
stimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die zur Ausgabe ge-
langenden neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrech-
ten oder in Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Ge-
winn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon 
und auch abweichend von § 60 Absatz 2 Aktiengesetz, auch für ein 
bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand ist er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-
ten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

d) Ermächtigung zur Satzungsanpassung

der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassungen der Absätze 1 
und 4 des § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe 
der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im 
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Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzu-
nehmen, die nur die Fassung betreffen. entsprechendes gilt 
im Fall der nichtausnutzung der ermächtigung zur Ausgabe 
von Schuldverschreibungen nach Ablauf des ermächtigungs-
zeitraums sowie im Fall der nichtausnutzung des Bedingten 
Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von options- 
oder wandlungsrechten oder für die erfüllung von wandlungs-
pflichten. 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 221 Ab-
satz 4 Satz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 
Aktiengesetz  

der vorstand hat gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz in 
verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz einen schrift-
lichen Bericht über die gründe für die in punkt 7 der tagesord-
nung vorgeschlagene ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet. der 
Bericht ist vom tag der einberufung der hauptversammlung an im 
internet unter www.durr.de – investor relations – hauptversamm-
lung zugänglich. er liegt auch ab einberufung der hauptversamm-
lung bis zu deren Ablauf in den geschäftsräumen der gesellschaft 
(carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen) zur einsicht 
der Aktionäre aus. Auf verlangen wird jedem Aktionär unverzüg-
lich und kostenlos eine Abschrift des Berichts erstellt. das verlan-
gen ist an die unter „Anträge und wahlvorschläge von Aktionären 
gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 Aktiengesetz“ genannte Anschrift zu 
richten. er wird auch in der hauptversammlung zur einsichtnah-
me durch die Aktionäre ausliegen. der Bericht wird wie folgt be-
kannt gemacht:

die laufzeit der ermächtigung zur Ausgabe von wandelschuld-
verschreibungen, optionsschuldverschreibungen, genussrechten, 
gewinnschuldverschreibungen oder von Kombinationen dieser 
instrumente (zusammen „Schuldverschreibungen“) soll an jene 
der neuen ermächtigung des vorstands zur erhöhung des grund-
kapitals aus genehmigtem Kapital (siehe unten tagesordnungs-
punkt 8) angeglichen werden. Auch soll eine Anpassung an die 
geänderten usancen des Kapitalmarkts erfolgen. 
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die Begebung von Schuldverschreibungen sowie die möglichkeit, 
auch Schuldverschreibungen ohne laufzeitbegrenzung ausgeben 
zu können, bietet für die gesellschaft zusätzlich zu den klas-
sischen Formen der Fremd- und eigenkapitalaufnahme die mög-
lichkeit, je nach marktlage attraktive Finanzierungsalternativen 
am Kapitalmarkt zu nutzen. insbesondere die ermächtigung zur 
Ausgabe gewinnabhängiger oder gewinnorientierter instrumente 
wie genussrechte und gewinnschuldverschreibungen erweitert 
die bestehenden möglichkeiten der dürr Aktiengesellschaft, ihre 
Finanzausstattung durch Ausgabe sogenannter hybrider Finanzie-
rungsinstrumente zu stärken und hierdurch die voraussetzungen 
für die künftige geschäftliche entwicklung sicherzustellen. Bei 
den sogenannten hybriden Finanzierungsinstrumenten finden in-
zwischen innovative Finanzierungsformen stärker verbreitung, die 
auch eine unbegrenzte laufzeit vorsehen. vor diesem hintergrund 
erscheint eine starre Fixierung auf instrumente mit beschränkter 
laufzeit nicht sinnvoll. Aus diesem grund wird der hauptver-
sammlung die Schaffung einer neuen ermächtigung zur Ausgabe 
von wandelschuldverschreibungen, optionsschuldverschrei-
bungen, genussrechten, gewinnschuldverschreibungen oder von 
Kombinationen dieser instrumente auch ohne laufzeitbeschrän-
kung und ggf. gegen Sacheinlagen vorgeschlagen. die vorgeschla-
gene neufassung soll sowohl eine Anpassung an die aktuelle ge-
setzes- und marktpraxis als auch eine weitere Flexibilisierung er-
möglichen. insgesamt sollen Schuldverschreibungen bis zu einem 
gesamtnennbetrag von bis zu 1.600.000.000,00 euro begeben und 
den inhabern bzw. gläubigern von wandel- oder optionsschuld-
verschreibungen wandlungs- oder optionsrechte auf neue, auf 
den inhaber lautende Stückaktien der dürr Aktiengesellschaft 
(„Stückaktien“) mit einem anteiligen Betrag am grundkapital von 
insgesamt bis zu 44.289.331,20 euro gewährt werden können. 

die emission von Schuldverschreibungen im oben genannten 
Sinne ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital, das je nach 
Ausgestaltung der Anleihebedingungen sowohl für ratingzwecke 
als auch für bilanzielle Zwecke als eigenkapital oder als eigenka-
pitalähnlich qualifiziert werden kann, zu attraktiven Konditionen. 
die mögliche eigenkapitalqualifizierung kommt der Kapitalbasis 
der gesellschaft zugute und ermöglicht ihr so die nutzung attrak-
tiver Finanzierungsmöglichkeiten und den Zufluss von Kapital mit 
niedriger laufender verzinsung. die ferner vorgesehene möglich-
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keit, neben der einräumung von wandlungs- oder optionsrechten 
auch wandlungspflichten zu begründen, wie auch die mögliche 
Kombination von wandelschuldverschreibungen, optionsschuld-
verschreibungen, genussrechten und gewinnschuldverschrei-
bungen erweitern den Spielraum für die Ausgestaltung dieser Fi-
nanzierungsinstrumente. die ermächtigung gibt der gesellschaft 
zudem die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschreibungen 
selbst oder durch unmittelbare oder mittelbare Konzerngesell-
schaften zu platzieren. Schuldverschreibungen können außer in 
euro auch in anderen währungen, beispielsweise der gesetzlichen 
währung eines oecd-landes, mit und ohne laufzeitbegrenzung 
ausgegeben werden.

in den Anleihebedingungen kann – zur erhöhung der Flexibilität 
– vorgesehen werden, dass die gesellschaft einem wandlungs- 
oder optionsberechtigten nicht Aktien der gesellschaft gewährt, 
sondern den gegenwert ganz oder teilweise in geld zahlt. der je-
weils festzusetzende wandlungs- oder optionspreis für eine 
Stückaktie beträgt mindestens („mindestpreis“) 100 % des volu-
mengewichteten durchschnittskurses („vwAp“) aller umsätze der 
Aktie der dürr Aktiengesellschaft im elektronischen handel an 
der Frankfurter wertpapierbörse, die am tag der platzierung bis 
zur preisfestsetzung festgestellt werden, oder – für den Fall der 
einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 100 % des vwAp 
aller umsätze der Aktie der dürr Aktiengesellschaft im elektro-
nischen handel an der Frankfurter wertpapierbörse, die an dem 
vierten tag vor Ablauf der Bezugsperiode festgestellt werden, in 
der die Bezugsrechte auf die wandel- oder optionsschuldver-
schreibungen an der Frankfurter wertpapierbörse gehandelt wer-
den. in den Fällen, in denen die Anleihebedingungen eine wand-
lungspflicht oder ein Andienungsrecht vorsehen, kann der op-
tions- oder wandlungspreis nach näherer maßgabe der Anleihe-
bedingungen mindestens entweder den oben genannten mindest- 
preis betragen oder dem vwAp der Stückaktie im elektronischen 
handel der Frankfurter wertpapierbörse während der zehn Bör-
sentage vor dem tag der endfälligkeit oder dem anderen festge-
legten Zeitpunkt entsprechen, auch wenn dieser durchschnitts-
kurs unterhalb des oben genannten mindestpreises liegt. der an-
teilige Betrag des grundkapitals der bei wandlung oder options-
ausübung auszugebenden Stückaktien der gesellschaft darf den 
nennbetrag der wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen. 
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§ 9 Absatz 1 Aktiengesetz in verbindung mit § 199 Absatz 2 Akti-
engesetz ist zu beachten. 

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen
den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. 
der vorstand wird aber ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche 
Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jeweiligen emis-
sionsvolumens und der darstellung eines praktikablen Bezugsver-
hältnisses ergeben. ein Ausschluss des Bezugsrechts erleichtert 
in diesen Fällen die Abwicklung der emission. die vom Bezugs-
recht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden ent-
weder durch verkauf über die Börse oder in sonstiger weise best-
möglich für die gesellschaft verwertet.

Ferner soll unter den nachfolgenden voraussetzungen ein Aus-
schluss des Bezugsrechts möglich sein. 

Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz
Soweit wandel- oder optionsschuldverschreibungen gegen Bar-
einlagen ausgegeben werden, soll der vorstand ermächtigt wer-
den, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz 
insoweit auszuschließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund 
von wandlungs- oder optionsrechten oder wandlungspflichten  
auf bis zu 10 % des grundkapitals der gesellschaft beschränkt. 
Auf diese Beschränkung von 10 % des grundkapitals ist die Ausga-
be neuer Aktien gegen bar anzurechnen, soweit sie seit erteilung 
dieser ermächtigung bis zur unter Ausnutzung dieser ermächti-
gung nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz bezugsrechtsfreien 
Ausgabe von wandel- oder optionsschuldverschreibungen aus ge-
nehmigtem Kapital gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. ebenso ist die veräuße-
rung eigener Aktien anzurechnen, sofern die Aktien seit erteilung 
dieser ermächtigung bis zur unter Ausnutzung dieser ermächti-
gung nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz bezugsrechtsfreien 
Ausgabe von wandel- oder optionsschuldverschreibungen gemäß 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugs-
rechts veräußert werden. durch diese Anrechnungen wird sicher-
gestellt, dass keine wandel- oder optionsschuldverschreibungen 
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ausgegeben werden, wenn dadurch insgesamt für mehr als 10 % 
des grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer 
oder mittelbarer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge-
setz ausgeschlossen würde. diese weitergehende Beschränkung 
erfolgt im interesse der Aktionäre am erhalt ihrer Beteiligungs-
quote. Für den Fall eines Bezugsrechtsausschlusses bei Ausgabe 
von wandel- oder optionsschuldverschreibungen ergibt sich aus 
der sinngemäßen geltung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz 
das erfordernis einer Festlegung des Ausgabepreises der Schuld-
verschreibungen nicht wesentlich unter dem marktwert. damit 
wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre vor einer verwässerung 
ihres Anteilsbesitzes rechnung getragen. Aufgrund der in der er-
mächtigung vorgesehenen Festlegung des Ausgabepreises der 
Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem rechnerischen 
marktwert würde der wert eines Bezugsrechts keine nennens-
werte größe mehr aufweisen. um diese Anforderung für die Bege-
bung von Schuldverschreibungen sicherzustellen, darf der Ausga-
bepreis den nach anerkannten finanzmathematischen methoden 
ermittelten theoretischen marktwert der wandel- oder options-
schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreiten. dann sind 
die Aktionäre vor einer verwässerung ihres Anteilsbesitzes ge-
schützt und den Aktionären entsteht kein wirtschaftlicher nachteil 
durch einen Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, die ihren Anteil 
am grundkapital der gesellschaft aufrechterhalten möchten, kön-
nen dies durch einen Zukauf von Aktien über den markt erreichen.

die vorgenannte möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses gibt 
der gesellschaft die Flexibilität, günstige Kapitalmarktsituationen 
kurzfristig wahrzunehmen und versetzt sie in die lage, ein nied-
riges Zinsniveau oder eine günstige nachfragesituation flexibel 
und kurzfristig für eine emission zu nutzen. die erzielung eines 
möglichst vorteilhaften emissionsergebnisses hängt wesentlich 
davon ab, dass auf marktentwicklungen kurzfristig reagiert wer-
den kann. günstige, möglichst marktnahe Konditionen sind in der 
regel nur gewährleistet, wenn die gesellschaft an die Konditionen 
nicht für einen zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. Bei 
emissionen mit Bezugsrecht muss der Bezugspreis (und damit bei 
options- und wandelanleihen die Konditionen dieser Anleihe) nach 
§ 186 Absatz 2 Aktiengesetz jedoch spätestens drei tage vor Ab-
lauf der Bezugsfrist veröffentlicht werden. Selbst innerhalb dieser 
kurzen Zeitspanne besteht aber noch ein marktrisiko, das zu nicht 
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unerheblichen Sicherheitszuschlägen bei der Festlegung der An-
leihekonditionen führen und sich zum nachteil der gesellschaft 
auf das emissionsergebnis auswirken würde. Zudem fällt die mit 
dem Bezugsrecht verbundene vorlaufzeit weg, was sowohl im hin-
blick auf die Kosten der mittelaufnahme als auch im hinblick auf 
das platzierungsrisiko vorteilhaft ist.

Bezugsrechtsausschluss für ausstehende Options- und Wandel-
schuldverschreibungen
weiterhin soll der vorstand die möglichkeit erhalten, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen, um den inhabern oder gläubigern von wandlungs- oder 
optionsrechten oder auch von mit wandlungspflichten ausgestat-
teten wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem um-
fang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der wandlungs- 
oder optionsrechte oder nach erfüllung der wandlungspflichten 
zustehen würde. dies verhindert, dass bei Ausnutzung der er-
mächtigung der options- oder wandlungspreis für die inhaber be-
reits bestehender options- oder wandlungsrechte oder wand-
lungspflichten ermäßigt wird oder an die inhaber der genannten 
rechte bzw. pflichten eine Ausgleichszahlung in bar geleistet wer-
den muss, um sie in dem umfang vor verwässerung zu schützen, 
wie es in den dortigen options- oder wandlungsbedingungen vor-
gesehen ist.

Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe der Schuldverschreibungen 
gegen Sacheinlage
Schließlich soll das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuld- 
verschreibungen durch den vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ausgeschlossen werden können, wenn die Ausgabe der 
Schuldverschreibungen gegen Sachleistung zum Zwecke des er-
werbs von unternehmen, unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an unternehmen oder anderer wirtschaftsgüter (auch Forde-
rungen) erfolgt und dies im interesse der gesellschaft liegt. vor-
aussetzung ist, dass der wert der Sachleistung in einem ange-
messenen verhältnis zum wert der Schuldverschreibung steht. im 
Fall von wandel- oder optionsschuldverschreibungen ist der nach 
anerkannten methoden ermittelte theoretische marktwert maß-
geblich. die Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleis-
tung eröffnet die möglichkeit, die Schuldverschreibungen in geeig-
neten einzelfällen als Akquisitionswährung im Zusammenhang 
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mit dem erwerb von unternehmen, unternehmensteilen oder Be-
teiligungen an unternehmen oder auch zum erwerb anderer wirt-
schaftsgüter einzusetzen. hiermit wird als ergänzung zum ge-
nehmigten Kapital der Spielraum geschaffen, sich bietende gele-
genheiten zum erwerb von unternehmen, unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an unternehmen oder auch zum erwerb ande-
rer wirtschaftsgüter liquiditätsschonend nutzen zu können. Auch 
unter dem gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur 
kann sich ein solches vorgehen nach den umständen des einzel-
falls anbieten.

Beschränkung des Gesamtumfangs der bezugsrechtsfreien Aus-
gabe der Schuldverschreibungen
nach der ermächtigung darf die Summe der unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gegen Bar- und Sacheinlage ausgegebenen Aktien 
20 % des grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeit-
punkt des wirksamwerdens noch – falls dieser wert geringer ist 
– im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden ermächtigung. Auf 
die vorgenannte 20 %-grenze werden Aktien angerechnet, die un-
ter der vorliegenden ermächtigung unter mit Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben 
sind, eigene Aktien, die während der laufzeit dieser ermächtigung 
bis zur bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen 
mit optionsrecht und/oder wandlungsrecht oder -pflicht unter Aus-
schluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie diejenigen Ak-
tien, die während der laufzeit dieser ermächtigung bis zur be-
zugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit options-
recht und/oder wandlungsrecht oder -pflicht aus genehmigtem 
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. 
da nach der vorstehenden ermächtigung die möglichkeit des Aus-
schlusses des Bezugsrechts bereits sehr eingeschränkt ist, wird 
durch diese zusätzliche Beschränkung, über die gesetzlichen ein-
schränkungen hinausgehend, die Beeinträchtigung der Aktionäre 
in engen grenzen gehalten.

Bezugsrechtsausschluss speziell für besonders ausgestaltete 
Genussrechte und Gewinnschuldverschreibungen
Soweit genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen ohne 
wandlungsrecht, optionsrecht oder wandlungspflicht ausgegeben 
werden sollen, ist der vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszu-
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schließen, wenn diese genussrechte oder gewinnschuldverschrei-
bungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine mitglied-
schaftsrechte in der gesellschaft begründen, keine Beteiligung 
am liquidationserlös gewähren und die höhe der verzinsung nicht 
auf grundlage der höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzge-
winns oder der dividende berechnet wird. Zudem ist erforderlich, 
dass die verzinsung und der Ausgabebetrag der genussrechte 
oder gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Bege-
bung aktuellen marktkonditionen für vergleichbare mittelaufnah-
men entsprechen. wenn die genannten voraussetzungen erfüllt 
sind, resultieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine 
nachteile für die Aktionäre, da die genussrechte oder gewinn-
schuldverschreibungen keine mitgliedschaftsrechte begründen 
und auch keinen Anteil am liquidationserlös oder am gewinn der 
gesellschaft gewähren. Zwar kann vorgesehen werden, dass die 
verzinsung vom vorliegen eines Jahresüberschusses, eines Bi-
lanzgewinns oder einer dividende abhängt. hingegen wäre eine 
regelung unzulässig, wonach ein höherer Jahresüberschuss, ein 
höherer Bilanzgewinn oder eine höhere dividende zu einer hö-
heren verzinsung führen würde. daher werden durch die Ausgabe 
der genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen weder das 
Stimmrecht noch die Beteiligung der Aktionäre an der gesell-
schaft und deren gewinn verändert oder verwässert. Zudem ergibt 
sich infolge der marktgerechten Ausgabebedingungen, die für die-
sen Fall des Bezugsrechtsausschlusses verbindlich vorgeschrie-
ben sind, kein nennenswerter Bezugsrechtswert.
das vorgesehene Bedingte Kapital dient dazu, die mit den wandel- 
oder optionsschuldverschreibungen verbundenen wandlungs- 
oder optionsrechte zu bedienen oder wandlungspflichten zu erfül-
len, soweit dazu nicht eigene Aktien eingesetzt oder andere erfül-
lungsmaßnahmen verwendet werden.

8.  Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapi-
tals gemäß § 5 der Satzung und die Schaffung eines neuen  
Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechts-
ausschluss und entsprechende Satzungsänderung

die von der hauptversammlung am 30. April 2009 erteilte er-
mächtigung zur erhöhung des grundkapitals um bis zu 
22.144.665,60 euro läuft zum 30. April 2014 aus. um die gesell-
schaft auch in Zukunft in die lage zu versetzen, ihren Finanzbe-
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darf schnell und flexibel decken zu können, soll das genehmigte 
Kapital in § 5 der Satzung formal aufgehoben und durch ein 
neues genehmigtes Kapital ersetzt werden. die möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und 
Sacheinlagen soll auf insgesamt 20 % des grundkapitals be-
schränkt werden.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu be-
schließen:

a) die von der hauptversammlung am 30. April 2009 erteilte er-
mächtigung zur erhöhung des grundkapitals gemäß § 5 der 
Satzung wird unter gleichzeitiger Aufhebung des § 5 der Sat-
zung aufgehoben. 

b) der vorstand wird ermächtigt, das grundkapital bis zum 29. April 
2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 44.289.331,20 
euro durch Ausgabe von bis zu 17.300.520 neuen, auf den inha-
ber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
einmal oder mehrmals zu erhöhen (genehmigtes Kapital). den 
Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. der vor-
stand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszu-
schließen:
aa) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
bb) soweit dies erforderlich ist, um den inhabern oder gläubi-

gern der von der dürr Aktiengesellschaft oder ihren Kon-
zerngesellschaften ausgegebenen options- oder wand-
lungsrechten oder wandlungspflichten ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien in dem umfang einzuräumen, wie es ih-
nen nach Ausübung der wandlungs- und/oder options-
rechte bzw. nach erfüllung einer wandlungspflicht als Ak-
tionäre zustehen würde;

cc)  wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhö-
hungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Fest-
legung des Ausgabepreises, die möglichst zeitnah zur 
platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich un-
terschreitet und die ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % 
des grundkapitals weder im Zeitpunkt des wirksamwer-
dens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser ermächtigung 
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überschreiten. Auf diese höchstgrenze von 10 % des grund-
kapitals ist der anteilige Betrag des grundkapitals anzu-
rechnen, der auf eigene Aktien entfällt, die ab wirksamwer-
den dieser ermächtigung in unmittelbarer bzw. sinnge-
mäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz 
veräußert werden, sowie derjenige anteilige Betrag des 
grundkapitals, der auf Aktien entfällt, auf die sich wand-
lungs- und/oder optionsrechte bzw. wandlungspflichten 
aus Schuldverschreibungen beziehen, die gemäß der er-
mächtigung der hauptversammlung vom 30. April 2014 ab 
wirksamwerden dieser ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz 
begeben werden;

dd) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen.

die insgesamt aufgrund der vorstehenden ermächtigungen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien dürfen 20 % des 
grundkapitals weder im Zeitpunkt des wirksamwerdens der er-
mächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschreiten. 
Auf die vorgenannte 20 %-grenze werden Aktien angerechnet, die 
unter dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden, Aktien, die während der laufzeit des 
genehmigten Kapitals unter mit Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit optionsrecht und/
oder wandlungsrecht oder -pflicht auszugeben sind, sowie eige-
ne Aktien, die während der laufzeit des genehmigten Kapitals 
unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden. der vor-
stand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 
weiteren inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Akti-
enausgabe festzulegen. der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 
Fassung des § 4 Absatz 1, Sätze 1 und 2 sowie des § 5 der Sat-
zung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals anzupassen und, falls das genehmigte Kapital bis zum 
29. April 2019 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, 
§ 5 der Satzung nach Fristablauf der ermächtigung zu streichen.

c) § 5 wird wie folgt neu gefasst:
„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29. April 
2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 44.289.331,20 
Euro durch Ausgabe von bis zu 17.300.520 neuen, auf den Inhaber 
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lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal 
oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Den Aktionären 
steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen:
a)  zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
b)  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern 

der von der Dürr Aktiengesellschaft oder ihren Konzerngesell-
schaften ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechten oder 
Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wand-
lungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wand-
lungspflicht als Aktionäre zustehen würde;

c)  wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen 
gegen Bareinlagen den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabe-
preises, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfol-
gen soll, nicht wesentlich unterschreitet und die ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung überschreiten. Auf diese Höchstgrenze von 10 % 
des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 
anzurechnen, der auf eigene Aktien entfällt, die ab Wirksam-
werden dieser Ermächtigung in unmittelbarer bzw. sinngemäßer 
Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräußert 
werden, sowie derjenige anteilige Betrag des Grundkapitals, der 
auf Aktien entfällt, auf die sich Wandlungs- und/oder Options-
rechte bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen be-
ziehen, die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung 
vom 30. April 2014 ab Wirksamwerden dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Absatz 3 Satz 4 
Aktiengesetz begeben werden;

d)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen.

Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien dürfen 20 % des Grundkapi-
tals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch 
im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschreiten. Auf die vorgenannte 
20 %-Grenze werden Aktien angerechnet, die unter dem Genehmigten 
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, Ak-
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tien, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals unter mit 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen 
mit Optionsrecht und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht auszugeben 
sind, sowie eigene Aktien, die während der Laufzeit des Genehmigten 
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den wei-
teren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe 
festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 Ab-
satz 1, Sätze 1 und 2 sowie des § 5 der Satzung entsprechend der je-
weiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals anzupassen und, falls 
das Genehmigte Kapital bis zum 29. April 2019 nicht oder nicht voll-
ständig ausgenutzt sein sollte, § 5 der Satzung nach Frist- 
ablauf der Ermächtigung zu streichen.“

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz 
in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz zu Tages-
ordnungspunkt 8

der vorstand hat gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz in 
verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz einen schrift-
lichen Bericht über die gründe für die in punkt 8 der tagesord-
nung vorgeschlagene ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet. der 
Bericht ist vom tag der einberufung der hauptversammlung an im 
internet unter www.durr.de – investor relations – hauptversamm-
lung zugänglich. er liegt auch ab einberufung der hauptversamm-
lung bis zu deren Ablauf in den geschäftsräumen der gesellschaft 
(carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen) zur einsicht 
der Aktionäre aus. Auf verlangen wird jedem Aktionär unverzüg-
lich und kostenlos eine Abschrift des Berichts erstellt. das verlan-
gen ist an die unter „Anträge und wahlvorschläge von Aktionären 
gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 Aktiengesetz“ genannte Anschrift zu 
richten. er wird auch in der hauptversammlung zur einsichtnah-
me durch die Aktionäre ausliegen. der Bericht wird wie folgt be-
kannt gemacht:

das bisherige genehmigte Kapital läuft zum 30. April 2014 aus. 
unter punkt 8 der tagesordnung wird daher der hauptversamm-
lung die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in höhe von 
bis zu 44.289.331,20 euro durch Ausgabe von bis zu 17.300.520 
neuen, auf den inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder 
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Sacheinlagen vorgeschlagen (genehmigtes Kapital). Allerdings 
soll die möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses für Kapitaler-
höhungen gegen Bar- und Sacheinlagen auf insgesamt 20 % des 
grundkapitals beschränkt sein. mit dem vorgeschlagenen geneh-
migten Kapital wird der vorstand der dürr Aktiengesellschaft in 
einem angemessenen rahmen in die lage versetzt, die eigenkapi-
talausstattung der dürr Aktiengesellschaft gerade auch im hin-
blick auf die vom vorstand verfolgte strategische weiterentwick-
lung des Konzerns und der gezielten Ausweitung der geschäftsak-
tivitäten in dynamischen märkten jederzeit den geschäftlichen er-
fordernissen anzupassen und in den sich wandelnden märkten im 
interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. dazu 
muss die gesellschaft – unabhängig von konkreten Ausnutzungs-
plänen – stets über die notwendigen instrumente der Kapitalbe-
schaffung verfügen. da entscheidungen über die deckung eines 
Kapitalbedarfs in der regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wich-
tig, dass die gesellschaft hierbei nicht vom rhythmus der jähr-
lichen hauptversammlungen abhängig ist. mit dem instrument 
des genehmigten Kapitals hat der gesetzgeber diesem erforder-
nis rechnung getragen. gängige Anlässe für die inanspruchnah-
me eines genehmigten Kapitals sind die Stärkung der eigenkapi-
talbasis und die Finanzierung von Beteiligungserwerben. Bei der 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grund-
sätzlich ein Bezugsrecht. die Aktien können im rahmen dieses 
gesetzlichen Bezugsrechts den Aktionären auch mittelbar gewährt 
werden gemäß § 186 Absatz 5 Aktiengesetz, ohne dass es dazu 
einer expliziten ermächtigung bedarf. das Bezugsrecht der Aktio-
näre kann jedoch in den nachfolgend erläuterten Fällen ausge-
schlossen werden.

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen
die ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzen-
beträge dient dazu, im hinblick auf den Betrag der jeweiligen Ka-
pitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu 
können. ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des 
Spitzenbetrags würden insbesondere bei der Kapitalerhöhung um 
runde Beträge die technische durchführung der Kapitalerhöhung 
und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. die als 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
neuen Aktien werden entweder durch verkauf über die Börse oder 
in sonstiger weise bestmöglich für die gesellschaft verwertet.



27

Bezugsrechtsausschluss für ausstehende Options- und Wandel-
schuldverschreibungen
darüber hinaus soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ausgeschlossen werden können, soweit es erforderlich 
ist, um auch den inhabern von im Zeitpunkt der Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals bestehenden options- und/oder wandel-
schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien geben zu 
können, wenn dies die Bedingungen der jeweiligen Schuldver-
schreibung vorsehen. Zwar sind bislang keine solchen options- 
oder wandelschuldverschreibungen begeben worden, jedoch soll 
die hauptversammlung vom 30. April 2014 eine solche Begebung 
autorisieren. damit dient die ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss dem Zweck, im Fall einer Ausnutzung dieser ermäch-
tigung den options- bzw. wandlungspreis nicht entsprechend der 
sogenannten verwässerungsschutzklauseln der options- bzw. 
wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. vielmehr soll auch 
den inhabern oder gläubigern der optionsscheine und wandel-
schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem umfang einge-
räumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des wand-
lungs- bzw. optionsrechts bzw. der wandlungspflicht zustehen 
würde. mit der ermächtigung erhält der vorstand die möglichkeit, 
bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter sorgfältiger 
Abwägung der interessen zwischen beiden Alternativen zu wählen.

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 
Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz
mit Zustimmung des Aufsichtsrats soll das Bezugsrecht ferner bei 
Barkapitalerhöhungen gemäß §§ 203 Absatz 1 Satz 1, 203 Absatz 
2, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlossen werden kön-
nen. diese möglichkeit dient dem interesse der gesellschaft an 
der erzielung eines bestmöglichen Ausgabekurses bei der Ausga-
be der neuen Aktien. die in § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ge-
setzlich vorgesehene möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
versetzt die verwaltung in die lage, sich aufgrund der jeweiligen 
Börsenverfassung bietende möglichkeiten schnell und flexibel so-
wie kostengünstig zu nutzen. dadurch wird eine bestmögliche 
Stärkung der eigenmittel im interesse der gesellschaft und aller 
Aktionäre erreicht. durch den verzicht auf die zeit- und kostenauf-
wändige Abwicklung des Bezugsrechts können der eigenkapital-
bedarf aus sich kurzfristig bietenden marktchancen sehr zeitnah 
gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im in- und Aus-
land gewonnen werden. der Ausgabepreis, der möglichst zeitnah 
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zur platzierung der Aktien festgelegt werden soll, und damit das 
der gesellschaft zufließende geld für die neuen Aktien wird sich 
am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien orientieren und 
den aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, voraussichtlich nicht 
um mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht um mehr als 5 % unter-
schreiten.

die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10 % 
des grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeit-
punkt des wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung 
der ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die veräußerung ei-
gener Aktien anzurechnen, sofern sie während der laufzeit dieser 
ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 
Absatz 1 nr. 8 Satz 5, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz erfolgt. 
Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, 
die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit wandlungs- 
oder optionsrechten bzw. wandlungspflichten ausgegeben werden 
bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während 
der laufzeit dieser ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 
Aktiengesetz ausgegeben werden. durch diese vorgaben wird im 
einklang mit der gesetzlichen regelung dem Bedürfnis der Aktio-
näre nach einem verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes 
rechnung getragen. die Aktionäre haben aufgrund des börsen-
kursnahen Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund der 
größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhö-
hung grundsätzlich die möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch 
erwerb der erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedin-
gungen über die Börse aufrechtzuerhalten. es ist daher sicherge-
stellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen wertung des 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz die vermögens- wie auch die 
Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt 
bleiben, während der gesellschaft im interesse aller Aktionäre 
weitere handlungsspielräume eröffnet werden.

Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen
das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ferner bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen aus-
geschlossen werden können. damit wird der vorstand in die lage 
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versetzt, Aktien der gesellschaft in geeigneten einzelfällen zum 
erwerb von unternehmen, unternehmensteilen, unternehmens-
beteiligungen oder anderen wirtschaftsgütern einzusetzen. So 
kann sich in verhandlungen die notwendigkeit ergeben, als ge-
genleistung nicht geld, sondern Aktien zu leisten. die möglichkeit, 
Aktien der gesellschaft als gegenleistung anbieten zu können, ist 
insbesondere im internationalen wettbewerb um interessante Ak-
quisitionsobjekte erforderlich und schafft den notwendigen Spiel-
raum, sich bietende gelegenheiten zum erwerb von unternehmen, 
unternehmensteilen, unternehmensbeteiligungen oder anderen 
wirtschaftsgütern liquiditätsschonend zu nutzen. Auch unter dem 
gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die 
hingabe von Aktien sinnvoll sein. die ermächtigung ermöglicht 
der dürr Aktiengesellschaft, in geeigneten Fällen auch größere 
unternehmen oder unternehmensbeteiligungen zu erwerben, so-
weit dies im interesse der dürr Aktiengesellschaft und damit ihrer 
Aktionäre liegt. der gesellschaft erwächst dadurch kein nachteil, 
denn die emission von Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, 
dass der wert der Sachleistung in einem angemessenen verhält-
nis zum wert der Aktien steht. der vorstand wird bei der Festle-
gung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass die interessen 
der gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben 
und ein angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien erzielt 
wird.

Beschränkung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier Kapitaler-
höhungen
die insgesamt unter den vorstehend erläuterten ermächtigungen 
zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen sowohl 
gegen Bareinlagen als auch gegen Sacheinlagen ausgegebenen 
Aktien dürfen 20 % des grundkapitals weder im Zeitpunkt des 
wirksamwerdens der ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Aus-
nutzung überschreiten. Auf die vorgenannte 20 %-grenze werden 
Aktien angerechnet, die unter dem genehmigten Kapital unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, Aktien, die 
während der laufzeit des genehmigten Kapitals unter mit Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen 
mit optionsrecht und/oder wandlungsrecht oder -pflicht auszuge-
ben sind, sowie eigene Aktien, die während der laufzeit des ge-
nehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert 
werden. durch diese Kapitalgrenze wird der gesamtumfang einer 
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bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten 
Kapital beschränkt. die Aktionäre werden auf diese weise zusätz-
lich gegen eine verwässerung ihrer Beteiligung abgesichert. 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
pläne für eine Ausnutzung des genehmigten Kapitals bestehen 
derzeit nicht. der vorstand wird in jedem einzelfall sorgfältig prü-
fen, ob er von der ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre gebrauch machen wird. 
er wird dies nur dann tun, wenn es nach einschätzung des vor-
stands und des Aufsichtsrats im interesse der gesellschaft und 
damit ihrer Aktionäre liegt.

der vorstand wird der jeweils nächsten hauptversammlung über 
die Ausnutzung der ermächtigung berichten.

9.  Beschlussfassung über die Zustimmungen zum Abschluss von 
Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsverträgen

die dürr Aktiengesellschaft hat 2004 mit ihrer hundertprozen-
tigen tochtergesellschaft dürr Systems gmbh, Stuttgart, einen 
Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag und 2002 mit  
ihrer hundertprozentigen tochtergesellschaft dürr international 
gmbh, Stuttgart (ehemals firmierend als dürr ecoclean holding 
gmbh, Stuttgart), einen Beherrschungs- und ergebnisabfüh-
rungsvertrag abgeschlossen. diese verträge sind grundlage für 
sogenannte ertragsteuerliche organschaften zwischen diesen 
tochtergesellschaften und der dürr Aktiengesellschaft. 

das gesetz zur Änderung und vereinfachung der unternehmens-
besteuerung und des steuerlichen reisekostenrechts vom 20. 
Februar 2013 bestimmt, dass die steuerliche Anerkennung der 
ertragsteuerlichen organschaft in einer Konstellation wie der 
hier vorliegenden im hinblick auf die regelung der verlustüber-
nahme eine sogenannte dynamische verweisung, also einen ver-
weis der vertragsparteien auf die vorschriften des § 302 Aktien-
gesetz in ihrer jeweils gültigen Fassung, voraussetzt. diese neue 
gesetzliche Anforderung ist nach einer Übergangsfrist auch für 
bereits vor inkrafttreten des gesetzes abgeschlossene verträge 
zu beachten. 
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um auch in Zukunft die ertragsteuerlichen organschaften zwi-
schen den vorgenannten gesellschaften und der dürr Aktienge-
sellschaft rechtssicher fortführen zu können, bedürfen die ver-
träge daher der Änderung zwecks Anpassung an die neuen ge-
setzlichen Anforderungen. Bei dieser gelegenheit sollen die ver-
träge auch darüber hinaus, ohne sie materiell inhaltlich zu 
ändern, vereinheitlicht werden, hinsichtlich der gewinnabfüh-
rung eine dynamische verweisung auf die gesetzliche regelung 
des § 301 Aktiengesetz erhalten und auch in anderen punkten 
aktualisiert werden. 

die dürr Aktiengesellschaft hat daher mit ihren vorgenannten 
tochtergesellschaften Änderungsvereinbarungen abgeschlossen. 
diese bedürfen zu ihrer wirksamkeit neben der Zustimmung der 
jeweiligen gesellschafterversammlung der beiden tochtergesell-
schaften, die bereits erfolgt ist, auch der Zustimmung der haupt-
versammlung der dürr Aktiengesellschaft. 

die Änderungsvereinbarungen haben folgenden wortlaut: 

im Fall der Änderungsvereinbarung zwischen der dürr Aktienge-
sellschaft und der dürr Systems gmbh: 

„Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag

zwischen der

Dürr Aktiengesellschaft

Carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen („Dürr AG“)

und der

Dürr Systems GmbH

Carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen („Gesellschaft“)
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Vorbemerkung
(A)  Die Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart ist im Handelsregister des 

Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 11125 eingetragen.
 
(B)  Die Dürr AG mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 13677, hält sämtliche Ge-
sellschaftsanteile an der Gesellschaft.

(C)  Am 29. April 2004 haben die Parteien einen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag geschlossen, der in das Handelsregis-
ter der Gesellschaft eingetragen worden ist. Die Parteien wollen 
den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ändern. Der 
Vertrag erhält insgesamt folgende geänderte Fassung:

§ 1 Leitung
(1)  Die Gesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der  

Dürr AG.

(2)  Die Dürr AG ist demgemäß berechtigt, den Geschäftsführern der 
Gesellschaft hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen 
zu erteilen. Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind verpflichtet, 
diese Weisungen zu befolgen. Die Dürr AG kann jederzeit verlan-
gen, die Bücher und Schriften der Gesellschaft einzusehen und 
Auskunft über die geschäftlichen Angelegenheiten der Gesell-
schaft zu erhalten. Die Geschäftsführung und Vertretung der Ge-
sellschaft obliegen weiterhin den Geschäftsführern der Gesell-
schaft.

(3)  Die Dürr AG wird Weisungen durch ihren Vorstand vornehmen 
oder – soweit gesetzlich zulässig – durch beauftragte Personen 
unter Angabe von Umfang und Zeitdauer ihrer Weisungsbefugnis. 
Bei der Ausübung von Weisungen ist die Sorgfalt eines ordent-
lichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.

(4)  Weisungen sind schriftlich oder per Telefax zu erteilen oder, falls 
sie mündlich erteilt werden, unverzüglich schriftlich oder per Tele-
fax zu bestätigen.

(5)  Die Dürr AG kann den Geschäftsführern der Gesellschaft nicht die 
Weisung erteilen, diesen Vertrag zu ändern, aufrechtzuerhalten 
oder zu beendigen.
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§ 2 Gewinnabführung
(1)  Die Gesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn entspre-

chend der Vorschriften des § 301 Aktiengesetz („AktG“) in seiner 
jeweils gültigen Fassung an die Dürr AG abzuführen.

(2)  Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Dürr AG Beträge aus 
dem Jahresüberschuss insoweit in andere Gewinnrücklagen 
(§ 272 Abs. 3 Handelsgesetzbuch, „HGB“) einstellen, als dies han-
delsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Be-
urteilung wirtschaftlich begründet ist.

(3)  Sonstige Rücklagen oder ein Gewinnvortrag, der aus der Zeit vor 
Beginn dieses Vertrags stammt, dürfen weder als Gewinn ab-
geführt noch zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags verwendet 
werden.

(4)  Der Anspruch auf Gewinnabführung wird jeweils am Ende eines 
Geschäftsjahres der Gesellschaft fällig.

§ 3 Verlustübernahme
(1)  Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG 

in seiner jeweils gültigen Fassung entsprechend.

(2)  § 2 (4) gilt entsprechend.

§ 4 Wirksamwerden und Vertragsdauer
(1)  Die vorliegend geänderte Fassung des Vertrags wird unter dem 

Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung der Dürr AG 
und der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft abgeschlos-
sen. Sie wird wirksam mit der Eintragung in das Handelsregister 
der Gesellschaft und gilt – mit Ausnahme des Weisungsrechts 
nach § 1 – rückwirkend für die Zeit ab Beginn des Geschäftsjahres 
der Gesellschaft, in dem die Eintragung im Handelsregister er-
folgt. Demgemäß gilt der Anspruch auf Gewinnabführung oder 
Verlustübernahme nach Maßgabe der vorliegend geänderten Fas-
sung des Vertrags erstmals für das gesamte Geschäftsjahr der 
Gesellschaft, in dem die Eintragung im Handelsregister erfolgt.

(2)  Der Vertrag kann in seiner vorliegend geänderten Fassung erst-
mals zum Ablauf von fünf Jahren (60 Monate) nach Beginn des Ge-
schäftsjahres der Gesellschaft, in dem die Vertragsänderung wirk-
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sam geworden ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
sechs Monaten gekündigt werden, sofern an diesem Tag das Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft endet; andernfalls ist eine Kündi-
gung unter Einhaltung der gleichen Kündigungsfrist erstmals 
zum Ende des an diesem Tag laufenden Geschäftsjahres der  
Gesellschaft zulässig. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so ver-
längert er sich bei gleicher Kündigungsfrist bis zum Ende des  
jeweils nächstfolgenden Geschäftsjahres der Gesellschaft. Die 
Kündigung muss schriftlich erfolgen. Für die Einhaltung der 
Kündigungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt des Zugangs des 
Kündigungsschreibens bei der anderen Partei an.

(3)  Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Die Dürr AG ist 
jederzeit zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn 
ihr nicht mehr die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an 
der Gesellschaft zusteht oder sonst ein wichtiger Grund im Sinne 
von R 60 Abs. 6 Körperschaftsteuerrichtlinie 2004 oder einer ent-
sprechenden Vorschrift vorliegt, die im Zeitpunkt der Kündigung 
dieses Vertrags Anwendung findet. Anstelle einer solchen Kündi-
gung können die Parteien den Vertrag auch in gegenseitigem Ein-
vernehmen mit sofortiger Wirkung aufheben, wenn die Voraus-
setzungen für eine Kündigung aus wichtigem Grund gegeben sind.

(4)  Wenn der Vertrag endet, hat die Dürr AG den Gläubigern der Ge-
sellschaft entsprechend § 303 AktG Sicherheit zu leisten.

§ 5 Schlussbestimmungen
(1)  Die Kosten der Beurkundung des Zustimmungsbeschlusses der 

Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zu diesem Vertrag 
und die Kosten der Eintragung im Handelsregister trägt die Ge-
sellschaft.

(2)  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden, so gelten die übrigen Bestimmungen gleichwohl. Die Par-
teien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine 
solche zu ersetzen, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am näch-
sten kommt. Entsprechendes gilt, wenn der Vertrag eine Lücke 
aufweisen sollte.
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Bietigheim-Bissingen, den 20.02.2014  

Dürr Aktiengesellschaft

Ralf Dieter    Ralph Heuwing

Bietigheim-Bissingen, den 20.02.2014

Dürr Systems GmbH

Dr. Hans Schumacher   Manfred Weil“

im Fall der Änderungsvereinbarung zwischen der dürr Aktienge-
sellschaft und der dürr international gmbh:

„Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag

zwischen der

Dürr Aktiengesellschaft

Carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen („Dürr AG“)

und der

Dürr International GmbH

Carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen („Gesellschaft“)
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Vorbemerkung
(A)  Die Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart ist im Handelsregister des 

Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 19788 eingetragen.

(B)  Die Dürr AG mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 13677, hält sämtliche Ge-
sellschaftsanteile an der Gesellschaft.

(C)  Am 19. April 2002 haben die Parteien einen Beherrschungs- und 
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, der in das Handelsregis-
ter der Gesellschaft eingetragen worden ist. Die Parteien wollen 
den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ändern. Der 
Vertrag erhält insgesamt folgende geänderte Fassung:

§ 1 Leitung
(1)  Die Gesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Dürr 

AG.

(2)  Die Dürr AG ist demgemäß berechtigt, den Geschäftsführern der 
Gesellschaft hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen 
zu erteilen. Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind verpflich-
tet, diese Weisungen zu befolgen. Die Dürr AG kann jederzeit ver-
langen, die Bücher und Schriften der Gesellschaft einzusehen und 
Auskunft über die geschäftlichen Angelegenheiten der Gesell-
schaft zu erhalten. Die Geschäftsführung und Vertretung der Ge-
sellschaft obliegen weiterhin den Geschäftsführern der Gesell-
schaft.

(3)  Die Dürr AG wird Weisungen durch ihren Vorstand vornehmen 
oder – soweit gesetzlich zulässig – durch beauftragte Personen 
unter Angabe von Umfang und Zeitdauer ihrer Weisungsbefugnis. 
Bei der Ausübung von Weisungen ist die Sorgfalt eines ordent-
lichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.

(4)  Weisungen sind schriftlich oder per Telefax zu erteilen oder, falls 
sie mündlich erteilt werden, unverzüglich schriftlich oder per Tele-
fax zu bestätigen.

(5)  Die Dürr AG kann den Geschäftsführern der Gesellschaft nicht die 
Weisung erteilen, diesen Vertrag zu ändern, aufrechtzuerhalten 
oder zu beendigen.
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§ 2 Gewinnabführung
(1)  Die Gesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn entspre-

chend der Vorschriften des § 301 Aktiengesetz („AktG“) in seiner 
jeweils gültigen Fassung an die Dürr AG abzuführen.

(2)  Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Dürr AG Beträge aus 
dem Jahresüberschuss insoweit in andere Gewinnrücklagen 
(§ 272 Abs. 3 Handelsgesetzbuch, „HGB“) einstellen, als dies han-
delsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Be-
urteilung wirtschaftlich begründet ist.

(3)  Sonstige Rücklagen oder ein Gewinnvortrag, der aus der Zeit vor 
Beginn dieses Vertrags stammt, dürfen weder als Gewinn ab- 
geführt noch zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags verwendet 
werden.

(4)  Der Anspruch auf Gewinnabführung wird jeweils am Ende eines 
Geschäftsjahres der Gesellschaft fällig. 

§ 3 Verlustübernahme
(1)  Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG 

in seiner jeweils gültigen Fassung entsprechend.

(2)  § 2 (4) gilt entsprechend.

§ 4 Wirksamwerden und Vertragsdauer
(1)  Die vorliegend geänderte Fassung des Vertrags wird unter dem 

Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung der Dürr AG 
und der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft abgeschlos-
sen. Sie wird wirksam mit der Eintragung in das Handelsregister 
der Gesellschaft und gilt – mit Ausnahme des Weisungsrechts 
nach § 1 – rückwirkend für die Zeit ab Beginn des Geschäftsjahres 
der Gesellschaft, in dem die Eintragung im Handelsregister er-
folgt. Demgemäß gilt der Anspruch auf Gewinnabführung oder 
Verlustübernahme nach Maßgabe der vorliegend geänderten Fas-
sung des Vertrags erstmals für das gesamte Geschäftsjahr der 
Gesellschaft, in dem die Eintragung im Handelsregister erfolgt.

(2)  Der Vertrag kann in seiner vorliegend geänderten Fassung erst-
mals zum Ablauf von fünf Jahren (60 Monate) nach Beginn des Ge-
schäftsjahres der Gesellschaft, in dem die Vertragsänderung wirk-
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sam geworden ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
sechs Monaten gekündigt werden, sofern an diesem Tag das Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft endet; andernfalls ist eine Kündigung 
unter Einhaltung der gleichen Kündigungsfrist erstmals zum Ende 
des an diesem Tag laufenden Geschäftsjahres der Gesellschaft 
zulässig. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so verlängert er sich 
bei gleicher Kündigungsfrist bis zum Ende des jeweils nächst- 
folgenden Geschäftsjahres der Gesellschaft. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen. Für die Einhaltung der Kündigungsfrist 
kommt es auf den Zeitpunkt des Zugangs des Kündigungsschrei-
bens bei der anderen Partei an.

(3)  Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Die Dürr AG ist 
jederzeit zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn ihr 
nicht mehr die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der 
Gesellschaft zusteht oder sonst ein wichtiger Grund im Sinne von 
R 60 Abs. 6 Körperschaftsteuerrichtlinie 2004 oder einer entspre-
chenden Vorschrift vorliegt, die im Zeitpunkt der Kündigung die-
ses Vertrags Anwendung findet. Anstelle einer solchen Kündigung 
können die Parteien den Vertrag auch in gegenseitigem Einver-
nehmen mit sofortiger Wirkung aufheben, wenn die Vorausset-
zungen für eine Kündigung aus wichtigem Grund gegeben sind.

(4)  Wenn der Vertrag endet, hat die Dürr AG den Gläubigern der  
Gesellschaft entsprechend § 303 AktG Sicherheit zu leisten.

§ 5 Schlussbestimmungen
(1)  Die Kosten der Beurkundung des Zustimmungsbeschlusses der 

Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zu diesem Vertrag 
und die Kosten der Eintragung im Handelsregister trägt die Ge-
sellschaft.

(2)  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden, so gelten die übrigen Bestimmungen gleichwohl. Die Par-
teien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine 
solche zu ersetzen, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am näch-
sten kommt. Entsprechendes gilt, wenn der Vertrag eine Lücke 
aufweisen sollte.
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Bietigheim-Bissingen, den 20.02.2014  

Dürr Aktiengesellschaft     

Ralf Dieter    Ralph Heuwing

Bietigheim-Bissingen, den 20.02.2014

Dürr International GmbH

Stefan Ott    Torsten Hartmann“

vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

a.  der vereinbarung vom 20. Februar 2014 zwischen der dürr Ak-
tiengesellschaft und der dürr Systems gmbh zur Änderung 
des Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrags vom 29. 
April 2004 wird zugestimmt.

b.  der vereinbarung vom 20. Februar 2014 zwischen der dürr  
Aktiengesellschaft und der dürr international gmbh zur Ände-
rung des Beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrags 
vom 19. April 2002 wird zugestimmt.

Unterlagen zur Hauptversammlung

von der einberufung der hauptversammlung an bis zum Ablauf 
der hauptversammlung sind im internet unter www.durr.de –  
investor relations – hauptversammlung die unterlagen zu tages-
ordnungspunkt 9 zugänglich, namentlich

1. die Änderungsvereinbarung vom 20. Februar 2014 zwischen 
der dürr Aktiengesellschaft und der dürr Systems gmbh, 
Stuttgart, zur Änderung des Beherrschungs- und gewinnab-
führungsvertrags vom 29. April 2004 und der wortlaut des  
Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrags vom 29. April 
2004 sowie die Änderungsvereinbarung vom 20. Februar 2014 
zwischen der dürr Aktiengesellschaft und der dürr internat-
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ional gmbh, Stuttgart, zur Änderung des Beherrschungs- und 
ergebnisabführungsvertrags vom 19. April 2002 und der wort-
laut des Beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrags vom 
19. April 2002,

2. die Jahresabschlüsse und die lageberichte der dürr Aktienge-
sellschaft und der dürr Systems gmbh sowie die Jahresab-
schlüsse der dürr international gmbh für die letzten drei ge-
schäftsjahre (2011, 2012, 2013) sowie

3. die gemeinsamen schriftlichen Berichte des vorstands und der 
jeweiligen geschäftsführung der dürr Systems gmbh bzw. der 
dürr international gmbh zu den Änderungsvereinbarungen zwi-
schen der dürr Aktiengesellschaft und der dürr Systems gmbh 
bzw. der dürr Aktiengesellschaft und der dürr international 
gmbh.

die vorgenannten unterlagen werden auch in der hauptversamm-
lung zugänglich gemacht. da die dürr Systems gmbh und die 
dürr international gmbh unmittelbare hundertprozentige toch-
tergesellschaften der dürr Aktiengesellschaft sind, ist eine ver-
tragsprüfung durch einen vertragsprüfer nicht vorgesehen.

die vorgenannten unterlagen liegen ferner vom Zeitpunkt der ein-
berufung der hauptversammlung an in den geschäftsräumen der 
dürr Aktiengesellschaft, carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-
Bissingen, zur einsicht aus. Auf verlangen wird jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser unterlagen über-
sandt. das verlangen ist zu richten an:

dürr Aktiengesellschaft
rechtsabteilung
carl-Benz-Straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen oder

telefax: +49 7142 78-1473 oder

e-mail: hv2014@durr.com
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10. Satzungsänderungen

die Satzung der dürr Aktiengesellschaft soll in einigen den vor-
stand und den Aufsichtsrat betreffenden Bestimmungen ange-
passt und die obsolete regelung zu vorzugsaktien soll gestrichen 
werden.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgende Be-
schlüsse über die Änderung der Satzung der gesellschaft zu  
fassen:

a) § 7 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 „Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder einge- 
laden und mehr als die Hälfte der Mitglieder in der Sitzung anwe-
send sind. Mitglieder, die durch Telefon- oder Videokonferenz 
zugeschaltet sind, gelten als anwesend. Sie können ihre Stimme 
schriftlich, fernschriftlich oder fernmündlich abgeben. Fernmünd-
liche Stimmabgaben sind schriftlich oder mittels E-Mail zu bestä-
tigen. Der Vorstand soll Beschlüsse möglichst einstimmig fassen. 
Ist dies nicht möglich, so beschließt der Vorstand in Sitzungen mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, außerhalb von 
Sitzungen mit einfacher Mehrheit aller seiner Mitglieder. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Vorstands 
den Ausschlag; dies gilt nicht, wenn der Vorstand nur aus zwei 
Mitgliedern besteht. Stimmenthaltungen sind bei der Berechnung 
der Beschlussfähigkeit mitzuzählen, für die Bestimmung der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zählen sie jedoch nicht.“

b) § 12 Absatz 7 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
 
 „Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche 

Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen 
lassen. Dies gilt auch für die Abgabe der zweiten Stimme des Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats. Darüber hinaus können abwesende 
Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme während der Sitzung oder 
nachträglich innerhalb einer vom Leiter der Sitzung zu bestimmen-
den angemessenen Frist mündlich, fernmündlich, per Telefax,  
per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunika-
tionsmittel, insbesondere per Videozuschaltung, abgeben.“
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c) § 12 Absatz 8 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
 
 „Beschlussfassungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats auch mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, 
per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikati-
onsmittel, insbesondere per Videokonferenz, erfolgen. Für Abstim-
mungen außerhalb von Sitzungen gelten die Vorschriften über den 
Sitzungsleiter und die Beschlussfassung in Sitzungen sowie die 
Erstellung von Niederschriften sinngemäß.“

d) in § 15 Absatz 4 der Satzung wird klarstellend folgender neuer 
Satz 3 am ende eingefügt:

 „Als Sitzungen gelten auch Telefon- und Videokonferenzen, als Teil-
nahme an einer Sitzung gilt auch die visuelle und/oder akustische 
Zuschaltung zu einer Sitzung.“ 

e) § 23 Absatz 3 der Satzung, der eine detaillierte regelung der 
vorzugsdividende für vorzugsaktien enthält, wird, da es bei der 
gesellschaft keine vorzugsaktien gibt, er somit irrelevant ist, 
ersatzlos gestrichen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einbe-
rufung der Hauptversammlung

das grundkapital der gesellschaft beträgt 88.578.662,40 euro und 
ist in 34.601.040 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt 
in der hauptversammlung eine Stimme. die gesamtzahl der Ak-
tien und Stimmrechte im Zeitpunkt der einberufung der hauptver-
sammlung beträgt damit 34.601.040. die gesellschaft hält im Zeit-
punkt der einberufung der hauptversammlung keine eigenen Ak-
tien.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und Ausübung des Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach § 123 
Absatz 3 Satz 3 Aktiengesetz und dessen Bedeutung) 

Zur teilnahme an der hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nur diejenigen personen berechtigt, die zu Be-
ginn des 21. tages vor der hauptversammlung, d.h. am Mittwoch, 
den 9. April 2014, 00.00 Uhr (nachweisstichtag), Aktionäre der ge-
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sellschaft sind (Berechtigung) und sich zur hauptversammlung 
unter nachweis ihrer Berechtigung anmelden. die Anmeldung und 
der nachweis der Berechtigung bedürfen der textform und müs-
sen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Für den nach-
weis der Berechtigung reicht ein in textform erstellter besonderer 
nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende institut 
aus. die Anmeldung und der auf den nachweisstichtag bezogene 
nachweis des Anteilsbesitzes müssen spätestens bis zum Mitt-
woch, den 23. April 2014, 24.00 Uhr, bei der nachstehend genann-
ten Anmeldestelle eingehen. 

Anmeldestelle:

dürr Aktiengesellschaft
c/o deutsche Bank Ag
Securities production
general meetings
postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am main oder

telefax: +49 69 12012 86045 oder

e-mail: wp.hv@db-is.com

im verhältnis zur gesellschaft gilt für die teilnahme an der ver-
sammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, 
wer den nachweis erbracht hat. die Berechtigung zur teilnahme 
und der umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei aus-
schließlich nach dem im nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des 
Aktionärs zum nachweisstichtag. mit dem nachweisstichtag geht 
keine Sperre für die veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch im 
Fall der vollständigen oder teilweisen veräußerung der Aktien nach 
dem nachweisstichtag ist für die teilnahme und den umfang des 
Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
nachweisstichtag maßgeblich, d.h., veräußerungen von Aktien 
nach dem nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 
Berechtigung zur teilnahme und auf den umfang des Stimm-
rechts. entsprechendes gilt für erwerbe und Zuerwerbe von Ak-
tien nach dem nachweisstichtag. personen, die zum nachweis-
stichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär 
werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. der nach-
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weisstichtag ist im Übrigen kein relevantes datum für die dividen-
denberechtigung. 

nach ordnungsgemäßem eingang der Anmeldung und des nach-
weises des Anteilsbesitzes bei der Anmeldestelle werden den Ak-
tionären eintrittskarten für die hauptversammlung übersandt. um 
den rechtzeitigen erhalt der eintrittskarten sicherzustellen, bitten 
wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung 
und des nachweises des Anteilsbesitzes an die Anmeldestelle un-
ter der vorgenannten Adresse Sorge zu tragen. 

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können sich in der hauptversammlung auch durch einen 
Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktio-
närsvereinigung, vertreten lassen und ihr Stimmrecht durch den 
Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch dann sind eine fristge-
mäße Anmeldung und der nachweis des Anteilsbesitzes erfor-
derlich. 

die erteilung der vollmacht, ihr widerruf und der nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft bedürfen der text-
form; § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt. Aktionäre können für 
die erteilung der vollmacht das vollmachtsformular benutzen, das 
sie zusammen mit der eintrittskarte erhalten; möglich ist aber 
auch, dass Aktionäre eine gesonderte vollmacht in textform aus-
stellen. darüber hinaus kann ein Formular auch im internet unter 
www.durr.de – investor relations – hauptversammlung abgerufen 
werden. das Formular wird auf verlangen auch jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos übermittelt. das verlangen ist an die 
folgende Adresse zu richten: 

dürr Aktiengesellschaft
rechtsabteilung
carl-Benz-Straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen oder

telefax: +49 7142 78-1473 oder
 
e-mail: hv2014@durr.com
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werden vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditinstitute, 
diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestell-
te institute oder unternehmen (§§ 135 Absatz 10, 125 Absatz 5 Ak-
tiengesetz) sowie an Aktionärsvereinigungen oder personen i. S. v. 
§ 135 Absatz 8 Aktiengesetz erteilt, so ist die vollmachtserklärung 
von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. die voll-
machtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit 
der Stimmrechtsausübung verbundene erklärungen enthalten. 
Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Ak-
tionärsvereinigung oder ein anderes bzw. eine andere der in § 135 
Aktiengesetz gleichgestellten institute, unternehmen oder per-
sonen bevollmächtigen wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden 
über die Form der vollmacht ab. die vollmacht darf in diesen Fäl-
len nur einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt werden. ein 
verstoß gegen die vorgenannten und bestimmte weitere in § 135 
Aktiengesetz genannte erfordernisse für die Bevollmächtigung 
der in diesem Absatz genannten beeinträchtigt allerdings gemäß 
§ 135 Absatz 7 Aktiengesetz die wirksamkeit der Stimmabgabe 
nicht. 

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, von der gesellschaft 
benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor 
der hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu 
bevollmächtigen. Soweit von der gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 
Fall weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 
ohne diese weisungen ist die vollmacht ungültig. die Stimm-
rechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; 
sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem ermessen ausü-
ben. Auch im Fall einer Bevollmächtigung eines von der gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreters ist der fristgerechte Zu-
gang der Anmeldung und des nachweises des Anteilsbesitzes 
nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

vollmachten allgemein und vollmachten mit weisungen an die 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter können der gesell-
schaft wahlweise per post, per telefax oder elektronisch (per e-
mail) übermittelt werden: 
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dürr Aktiengesellschaft
rechtsabteilung
carl-Benz-Straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen oder

telefax: +49 7142 78-1473 oder
 
e-mail: hv2014@durr.com

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine person, so kann die 
gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

ein Formular für die vollmachts- und weisungserteilung und wei-
tere informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der ein-
trittskarte zur hauptversammlung übermittelt. 

Alle vorgenannten Formen der teilnahme und vertretung, insbe-
sondere die persönliche teilnahme oder die teilnahme durch ei-
nen vertreter, namentlich durch ein Kreditinstitut oder eine Aktio-
närsvereinigung, werden durch das Angebot zur Bevollmächtigung 
eines von der gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters nicht 
berührt und bleiben nach wie vor in vollem umfang möglich. 

Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 
131 Absatz 1 Aktiengesetz

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Min-
derheit gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz

gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz können Aktionäre, deren An-
teile zusammen den zwanzigsten teil des grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von 500.000,– euro erreichen, verlangen, dass 
gegenstände auf die tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden („ergänzungsantrag“). Jedem neuen gegenstand muss 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. das ver-
langen ist schriftlich oder in elektronischer Form nach § 126a 
BgB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Sig-
naturgesetz) zu stellen und muss der gesellschaft bis zum Sonn-
tag, den 30. März 2014, 24.00 Uhr, zugegangen sein. ein ergän-
zungsverlangen ist an folgende Adresse zu richten:
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dürr Aktiengesellschaft
rechtsabteilung
carl-Benz-Straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen oder

e-mail: hv2014@durr.com (mit qualifizierter elektronischer Signa-
tur nach dem Signaturgesetz).

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Ab-
satz 1 und 127 Aktiengesetz

Aktionäre können Anträge zu einzelnen tagesordnungspunkten 
stellen; dies gilt auch für vorschläge zur wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern oder von Abschlussprüfern. 

Anträge von Aktionären einschließlich des namens des Aktionärs, 
der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der verwal-
tung werden den in § 125 Absatz 1 bis 3 Aktiengesetz genannten 
Berechtigten unter den dortigen voraussetzungen (dies sind u. a. 
Aktionäre, die es verlangen) zugänglich gemacht, wenn der Aktio-
när mindestens 14 tage vor der hauptversammlung der gesell-
schaft einen gegenantrag gegen einen vorschlag von vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten punkt der tagesord-
nung mit Begründung an die unten stehende Adresse übersandt 
hat. der tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. letztmöglicher 
Zugangstermin ist somit Dienstag, der 15. April 2014, 24.00 Uhr. 
ein gegenantrag und/oder dessen Begründung brauchen nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbe-
stände gemäß § 126 Absatz 2 Aktiengesetz vorliegt. 

wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 Aktiengesetz brauchen 
nicht begründet zu werden. wahlvorschläge werden nur zugäng-
lich gemacht, wenn sie den namen, den ausgeübten Beruf und 
den wohnort der vorgeschlagenen person und im Fall einer wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren mitgliedschaft in 
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten. nach 
§ 127 Satz 1 Aktiengesetz i. v. m. § 126 Absatz 2 Aktiengesetz gibt 
es weitere gründe, bei deren vorliegen wahlvorschläge nicht zu-
gänglich gemacht werden müssen. im Übrigen gelten die voraus-
setzungen und regelungen für das Zugänglichmachen von Anträ-
gen entsprechend; insbesondere gilt auch hier Dienstag, der 15. 
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April 2014, 24.00 Uhr, als letztmöglicher termin, bis zu dem wahl-
vorschläge bei der nachfolgend genannten Adresse eingegangen 
sein müssen, um noch zugänglich gemacht zu werden. 

etwaige Anträge (nebst Begründung) oder wahlvorschläge von Ak-
tionären gemäß § 126 Absatz 1 und § 127 Aktiengesetz sind aus-
schließlich zu richten an:
 
dürr Aktiengesellschaft
rechtsabteilung
carl-Benz-Straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen oder

telefax: +49 7142 78-1473 oder

e-mail: hv2014@durr.com

Zugänglich zu machende Anträge und wahlvorschläge von Aktio-
nären (einschließlich des namens des Aktionärs und – im Falle 
von Anträgen – der Begründung) werden nach ihrem eingang im 
internet unter www.durr.de – investor relations – hauptversamm-
lung unverzüglich zugänglich gemacht. eventuelle Stellungnah-
men der verwaltung werden ebenfalls unter der genannten inter-
netadresse veröffentlicht.

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 Aktiengesetz

Jedem Aktionär ist auf verlangen in der hauptversammlung vom 
vorstand Auskunft über Angelegenheiten der gesellschaft ein-
schließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
gesellschaft zu verbundenen unternehmen sowie über die lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss eingebundenen 
unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 
des gegenstands der tagesordnung erforderlich ist. gemäß § 19a 
der Satzung kann der versammlungsleiter das Frage- und rede-
recht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. 
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Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft

Alsbald nach der einberufung der hauptversammlung werden 
über die internetseite der gesellschaft unter www.durr.de – inves-
tor relations – hauptversammlung folgende informationen und 
unterlagen zugänglich sein (vgl. § 124a Aktiengesetz): 
 » der inhalt der einberufung mit der erläuterung zur fehlenden 

Beschlussfassung zu punkt 1 der tagesordnung und der ge-
samtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der ein-
berufung;

 » die der versammlung zugänglich zu machenden unterlagen;
 »  das Formular, das bei Stimmabgabe durch vertretung verwen-

det werden kann.

nähere erläuterungen und informationen zu den rechten der 
Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 und 131 Absatz 
1 Aktiengesetz stehen den Aktionären auf der internetseite der 
gesellschaft unter www.durr.de – investor relations – hauptver-
sammlung zur verfügung.

Bietigheim-Bissingen, im märz 2014

dürr Aktiengesellschaft mit Sitz in Stuttgart
– der vorstand –
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mi t d e m p K w 

ANfAHRT VON DER AUTOBAHN

Aus richtung Stuttgart bzw. heilbronn, Autobahn A 81, Ausfahrt 
ludwigsburg nord, B 27 richtung Bietigheim-Bissingen, vor 
ortseingang Bietigheim-Bissingen (Kreuzung porsche) nach links 
richtung markgröningen (K 1671) / industriegebiet Bruchwald, 
nach eisenbahnbrücke rechts in carl-Benz-Straße, nach ca. 500 
metern sind Sie bei dürr. Ausgeschilderte Besucherparkplätze 
finden Sie rund um den dürr-campus.

mit öFFentlichen verKehrSmitteln

ANfAHRT VOM HAUpTBAHNHOf STUTTGART

S 5 richtung Bietigheim, haltestelle Bietigheim Bahnhof / ZoB. 

ANfAHRT VOM fLUGHAfEN STUTTGART

S 3 richtung Backnang, umstieg hauptbahnhof Stuttgart,  
S 5 richtung Bietigheim, haltestelle Bietigheim Bahnhof / ZoB. 

BUS

linien 553, 554 – haltestelle marbacher weg
Am Busbahnhof sehen Sie an der haltestelle der Buslinien 553 
und 554 ein dürr-logo. diese Busse fahren direkt zum dürr-
campus. Steigen Sie an der zweiten haltestelle, marbacher weg, 
aus. ideale Busverbindungen zur dürr-hauptversammlung sind 
für Sie um 10.01 uhr und 10.31 uhr.

KOSTENLOSER SHUTTLE-SERVIcE ZUR DüRR-HAUpTVERSAMMLUNG

Zusätzlich zu den öffentlichen Buslinien steht ihnen auch dieses 
Jahr wieder der dürr-Shuttle-Service ab 10.00 uhr vom Busbahn-
hof Bietigheim zur verfügung. 
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Anfahrt

dürr Aktiengesellschaft
carl-Benz-Straße 34 

74321 Bietigheim-Bissingen

Bahnhofstraße

Richtung/Direction
Karlsruhe

Richtung/Direction
Heilbronn

Richtung/Direction
Heilbronn

Ludwigsburg Nord

Carl-B
enz-S

tr.

Richtung/Direction
Ludwigsburg 
Stuttgart

Richtung/Direction
Markgröningen
(K1671)

Richtung/Direction
Stuttgart

M
arbacher W

eg

Bietigheim

Bissingen
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FinAnZKAlender 2014 

30.04.2014  hauptversammlung, 
  Bietigheim-Bissingen 

06.05.2014  Zwischenbericht  
  über das erste Quartal 2014 

31.07.2014  halbjahresfinanzbericht 2014 

06.11.2014  Zwischenbericht 
  über die ersten neun monate 2014

dürr Ag
carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen
tel +49  7142  78 - 1785
Fax +49  7142  78 - 1716

email  corpcom@durr.com
www.durr.com
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dürr Ag
carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen
tel +49  7142  78 - 1785
Fax +49  7142  78 - 1716

email  corpcom@durr.com
www.durr.com


